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Liebe Wagrainerinnen und Wagrainer! 

Aufgrund der gegebenen Situation bezüglich der Maßnahmen zur Eindämmung der 
Ausbreitung des Corona-Virus (COVID-19) dürfen wir euch über folgende Serviceleis-
tung seitens der Gemeinde informieren: 

In Ausnahmefällen, wenn eine entsprechende Grundversorgung nicht gewährleistet ist 
und auch keine Hilfe durch Familienangehörige, Nachbarn oder Freunde gegeben ist, 
kann über das Gemeindeamt Wagrain Hilfe in Form eines „Lieferservices“, in Anspruch 
genommen werden. Damit soll sichergestellt werden, dass notwendige Güter des täg-
lichen Bedarfes kostenlos im Gemeindegebiet zugestellt werden. 

Bestellungen werden zwischen 8:00 – 11:00 Uhr unter 06413/8213-13 telefonisch ent-
gegengenommen. 

Bitte leitet diese Information auch an eventuell Betroffene weiter. 

 
 

Die Bundesregierung hat viele Schritte im Kampf gegen das Corona-Virus gesetzt. In 
einer Sondersitzung des Nationalrats wurde beschlossen, dass Sportplätze und Kin-
derspielplätze geschlossen zu halten sind. Auch Lokale und Restaurants dürfen nicht 
öffnen. 

Die Bevölkerung ist aufgerufen, die Lage ernst zu nehmen und mit größter Vorsicht 
und Eigenverantwortung zu handeln. Nur gemeinsam können wir die Ausbreitung des 
Corona-Virus verlangsamen bzw. eindämmen. 

Die Bundesregierung hat daher eine Ausgangsbeschränkung für Österreich ausgeru-
fen. Es gibt zurzeit nur drei Gründe das Haus zu verlassen: 

 um zur Arbeit zu gehen, wenn das notwendig ist. Dort wo möglich, sollen die 
Menschen von daheim per Telearbeit arbeiten. All jene, die in Bereichen tätig 
sind, die die Versorgung in unserem Land gewährleisten, sind davon ausge-
nommen. 

 dringend notwendige Besorgungen. Davon umfasst sind dringende Erledigun-
gen, wie der Einkauf von Lebensmitteln oder der Gang zur Apotheke. 

 anderen Menschen helfen. 

Amtliche Mitteilung! 
zugestellt durch post.at 



Viele Menschen in Österreich sind derzeit auf unsere Hilfe angewiesen, da sie bei-
spielsweise aus gesundheitlichen Gründen selbst keine Lebensmittel einkaufen kön-
nen. Wer in solchen Fällen sein Haus verlässt, um anderen zu helfen, soll dies auch 
in dieser Zeit tun können. 

In besonderen Ausnahmefällen: Wer im dringenden Fall ins Freie möchte, soll das 
ausschließlich alleine machen oder mit den Personen, mit denen er in der Wohnung 
gemeinsam zusammenlebt. 

Viele Geschäfte sind seit Montag, 16. März 2020 geschlossen 

Die Bundesregierung hat beschlossen, dass ab Montag, 16. März 2020 das soziale 
Leben auf ein Minimum reduziert wird. Deshalb werden auch viele Geschäfte ge-
schlossen – das gilt allerdings nicht für Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Drogerien, 
Banken und andere Geschäfte, die für die Grundversorgung notwendig sind. Auch der 
öffentliche Verkehr bleibt aufrecht.  

Kindergärten und Schulen: Der Unterricht wurde ausgesetzt, Schüler gelten als au-
tomatisch entschuldigt. Eine Betreuung an den Schulen wird angeboten. Auch Kinder-
gartenkinder sollen zu Hause bleiben. Alle Informationen werden auch über die Schu-
len bzw. Betreuungseinrichtungen kommuniziert. 

Sperre der Räumlichkeiten in Pflichtschulen und Kindergärten für die Vereins-
nutzung. Um das Risiko einzudämmen, werden auch die Turnhallen und Räumlich-
keiten in den Schulen und Kindergärten, die von Vereinen genutzt werden, bis auf 
weiteres gesperrt.  

Keine Besuche im Seniorenheim: Das Corona-Virus ist in erster Linie für Senioren 
und Menschen mit Vorerkrankungen gefährlich. Um das Risiko einer Ansteckung für 
unsere zum großen Teil pflegebedürftigen Bewohnerinnen und Bewohner sowie für 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so gering wie möglich zu halten, sind Besuchs-
kontakte bis auf weiteres nicht mehr möglich. 

Information der Wald Apotheke Wagrain: Die Medikamentenabgabe erfolgt grund-
sätzlich bei geöffneter Apotheke.  

Eine kontaktarme Medikamentenabholung für mobile, gefährdete Personengruppen 
sollte nach Arztkonsultation so erfolgen, dass das Rezept vorab mit Vermerk der Pati-
enten-Telefonnummer an die Apotheke gefaxt (FAX: 06413/8377-7) und das Original 
nachgereicht wird. Die Patienten werden angerufen, wenn die Medikamente abholbe-
reit sind. Auf Wunsch können die Patienten bei der Nachtdienstglocke (links vom Ein-
gang) läuten. Die Medikamente werden dann durch die Nachtdienstausgabe ausge-
folgt.  

Für immobile Personengruppen und Quarantänepatienten werden Medikamente an 
die Wohnadresse vor deren Tür geliefert. In diesem Fall wird ersucht, bei der Faxüber-
mittlung den Vermerk „Quarantänepatient oder Zustellung medizinisch begründet + 
Tel. Nr. Patient“ anzubringen. 

 



Arbeitsmarktservice: Ein Antrag zur Arbeitslosmeldung beim AMS Bischofshofen 
kann auch telefonisch oder via E-Mail bei der Marktgemeinde Wagrain beantragt wer-
den (Tel.: 06413 / 8213). Der Antrag wird an den Antragsteller, versehen mit dem Ta-
gesdatum der Ausgabe postalisch zurückgesandt. Die Antragsteller sollen dann den 
vollständig ausgefüllten Antrag postalisch an das „Arbeitsmarktservice, Kinostraße 7, 
5500 Bischofshofen,“ senden.  

Anträge auf Arbeitslosengeld sind auch über das e-AMS Konto mit dem persönlichen 
Zugangscode bzw. über FinanzOnline einreichbar. 

Wir weisen in diesem Zusammenhang auch auf die Möglichkeit der Erledigung von 
Behördengängen über das digitale Service von www.oesterreich.gv.at (unter anderem 
An-, Um- und Abmeldung von Wohnsitzen) hin. Nach Anmeldung und Authentifizie-
rung können diese Services genutzt werden. Der Umfang dieses Service wird ständig 
erweitert und umfasst derzeit auch die Möglichkeit der Beantragung von Wahlkarten. 

Der Recyclinghof ist bis auf Weiteres geschlossen. Betreffend einer erforderlichen 
Nutzung der Behälter zur Tierkörperentsorgung ersuchen wir um vorherige Kontakt-
aufnahme mit Franz Gleisenberger (0664/5721853). 

Meldeamt: An-, Um- und Abmeldungen der Wohnsitze können und sollten in den kom-
menden Wochen vor allem nur mehr per Email erfolgen. Für die An- und Ummeldung 
von Wohnsitzen reicht die Übermittlung des vollständig ausgefüllten und unterschrie-
benen Meldezettels samt Identitätsnachweis und für die Abmeldung des Wohnsitzes, 
die Bekanntgabe des Datums für die Abmeldung mit den persönlichen Daten des Mel-
depflichtigen. Grundsätzlich sind die Meldepflichtigen selbst für An-, Um- und Abmel-
dungen des Wohnsitzes verantwortlich, aus gegebenem Anlass möchten wir aber die 
Beherbergungsbetriebe ersuchen, Abmeldungen des Personals gesammelt für ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter per Email an uns zu melden.  

Bauamt: Die Übermittlung der Einreichung auf elektronischem Weg oder per Post und 
telefonische Rücksprache mit dem Bauamtsleiter ist vorgesehen. Verhandlungster-
mine für Bauvorhaben unter Beteiligung der Parteien werden in den kommenden Wo-
chen nicht anberaumt. 

Standesamt: Personenstandsurkunden können auf elektronischem Wege angefordert 
werden. Anmeldungen zur standesamtlichen Trauung bitte samt Übermittlung der Un-
terlagen auf elektronischem Weg.  

Allgemeine Verwaltung: Gelbe Säcke bitte in den nächsten Wochen nur anfordern, 
wenn ein dringender Bedarf besteht. Ausgabe kann nach vorheriger telefonischer An-
meldung auch ohne Kontakt mit den Mitarbeitern erfolgen. 

Finanzverwaltung: Es wird ersucht, alle Zahlungen auf elektronischem Wege zu er-
ledigen und sonstige Kontakte auf E-Mail bzw. Telefonate zu beschränken. 

Die Gemeindebücherei ist auf unbestimmte Zeit geschlossen. Medienpakete können 
nach telefonischer Vereinbarung 06413/8213 vorbereitet und mit möglichst wenig per-
sönlichem Kontakt bereitgestellt werden. 



Abschließend möchte ich noch eindringlich ersuchen, sich von Falschmeldungen über 
Facebook oder dergleichen nicht verunsichern zu lassen und auf die offiziellen Infor-
mationen der Bundesregierung zu vertrauen. Ich möchte mich noch herzlich für das 
Verständnis bedanken und ersuche eindringlich zum Schutz unserer Bevölkerung um 
Einhaltung der Maßnahmen. 

Wichtige Telefonnummern 

 Die Gesundheitsberatung:  1450 
 Die Corona-Virus-Hotline:  0800 555 621 (AGES) 
 Wichtiger Link:   www.salzburg.gv.at/corona-virus 

 

Sollte in der Zwischenzeit (Dauer Postversand) durch die Bezirkshauptmannschaft St. 
Johann im Pongau auch das Gemeindegebiet der Marktgemeinde Wagrain isoliert und 
unter Quarantäne gestellt werden, bleiben die vorher beschriebenen Maßnahmen wei-
testgehend aufrecht.  

Bitte haltet euch strikt an die Vorgaben der Bundesregierung und bleibt gesund! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Axel Ellmer 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 


